
Versicherungsschutz bei Veranstaltungen des Arbeiter-Samariter-Bundes 
 

Versicherungsbaustein Mitarbeitende des ASB / Ehrenamtlich Mitarbeitende Teilnehmende 

Haftpflicht-
Versicherungsschutz 

Versicherungsschutz für Mitarbeitende des ASB und 
ehrenamtlich und nebenamtlich tätige Personen für 
Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen für den ASB verursachen.  
 
Versicherungssummen 
10.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden 
     200.000 EUR für Vermögensschäden 

 
Versichert gelten auch Haftpflichtansprüche der einzelnen 
Untergliederungen nach Landes-, Kreis- und Ortsverbänden 
des ASB Bundesverbandes untereinander wegen 
Sachschäden mit einer Höchstentschädigungsleistung in 
Höhe von 100.000,- EUR innerhalb der 
Versicherungssumme für Sachschäden. Nicht ersetzt 
werden Schäden, soweit für diese eine anderweitige 
Ersatzmöglichkeit besteht (bspw. Sachversicherung). 

Versicherungsschutz für an Veranstaltungen des ASB 
teilnehmende Personen (Mitglieder und Nicht-Mitglieder) für 
Schäden, die Sie während der Teilnahme verursachen.  
 
 
Versicherungssummen 
10.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden 
     200.000 EUR für Vermögensschäden 
 
Versichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Trägers der 
jeweiligen Maßnahme einschließlich der persönlichen 
gesetzlichen Haftpflicht aus dienstlicher Verrichtung aller 
Mitarbeitenden, der Teilnehmenden und Betreuenden selbst 
(auch ausländische Mitbürger, wenn sie von deutschen 
Entsendestellen betreut werden), untereinander und 
gegenüber dem Träger. (Eine eventuell anderweitig 
bestehende Versicherung ist vorleistungspflichtig.) 

Unfall-
Versicherungsschutz 

Versichert sind alle neben- bzw. ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden während ihrer Tätigkeit, sowie bei 
Schulungen und Übungen, inkl. direktem Hin- und Rückweg.  
 
Ebenso versichert sind alle, ehrenamtlich tätigen, 
Jugendliche und minderjährige Mitarbeitende während ihrer 
Tätigkeit sowie bei Schulungen und Übungen, inkl. direktem 
Hin- und Rückweg. 
 
Die Versicherungssummen betragen 
 
      10.000,– EUR bei Tod 
und je nach entstandenen Kosten oder Invaliditätsgrad 
bis 50.000,– EUR bei Invalidität  
bis 10.000,– EUR für Bergungskosten 
bis    5.000,- EUR kosmetische Operationen 
15 EUR Krankenhaustagegeld/Genesungsgeld     

Die Versicherungssummen betragen 
 
     10.000,– EUR bei Tod 
und je nach entstandenen Kosten oder Invaliditätsgrad 
bis 60.000,– EUR bei Invalidität  
bis   5.000,– EUR für Bergungskosten 



Versicherungsschutz bei Veranstaltungen des Arbeiter-Samariter-Bundes 
 
Ergänzender Hinweis zur Unfall-Versicherung: Hauptamtlich Mitarbeitende sind nicht im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit  
mitversichert. Hierfür gibt es den gesetzlichen Unfall-Versicherungsschutz über die Berufsgenossenschaften. Weitere Informationen 
dazu können Sie dort einholen. 


